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1655 [März 2 . ] ·*· , Paris A
SCHREIBEN [ VON GARDEHPTM. HEINRICH II . ZÜRLAUBEN] AN AMMANN UND

RAT VON STADT UND AMT ZUG

Ihr Schreiben habe er "ettlich wuchen nach seinem datum"  empfangen und
daraus mit "schmertzen undt hertzlichem bedauren"  vernommen , dass sein

"Jüngst [ 1654 ] vor Arras geleisteter dienst [Belagerung der Stadt ] zuo Unguo-

tem Nit Allein usdüttet , sonders dessentwegen Anlas genommen worden mich sambt

den undergebnen Soldaten mit Anthreuwung allerhöchst undt üssersten Straff . . .

also ylfertig heimbzumdhnen " .

Fürs erste könne er festhalten , dass in ihm nie der leiseste Zwei¬
fel aufgekommen wäre , durch seinen Einsatz vor Arras etwas Un¬
rechtes zu tun [ Transgressionen ] . Denn der König [ Ludwig XIV. ]
besitze diese Stadt schon seit vielen Jahren und habe sich "Jn

Eigner Person zu der Armada verfüegt ” . Auch die Kompagnien der übrigen

Orte und der Zugewandten hätten in ihrem diesbezüglichen Einsatz
keine Probleme gesehen und hätten auch von ihren Obrigkeiten kei¬
nen Verweis erhalten . So sei er denn guter Hoffnung , dass er auch
von ihrer , [ Zugs ] , Seite nichts weiteres zu befürchten habe.
Was dann "den Angemuotteten heimzug"  anbelange , möchte er ihnen mit-
teilen , dass er ohne die Einwilligung des Königs nicht in die Hei¬
mat zurückkehren könne . Zudem würde eine allfällige Heimreise
seinem Ansehen argen Schaden zufügen . Im weitern würden bei einem
derartigen Schritt "Myne usstehende Ansprachen nichtig gemacht"  und ihm
"zu bezallung der Soldaten die Mittel entzogen . . . . Wan dan Jch also Myn usser-

stes verderben vor Augen gehabt undt doch . . . erachten können , das . . . solches

Niemandem Zuo Einichem Nutz oder Vortheil dienen köndte , glychwoll aber andern

Eiteren Licencierten hauptleüthen zuo nit geringem Schaden gereichen , So hab

ich . . . die . . . hoffnung geschöpfft , U. G. . . . werde by solicher . . . Meynung

nit beharen wollen , Jn bedenckhen das andere Löbliche Orth derglichen den

Jrigen Nitt Zuogemuothet ; So dan auch Jr Kön . Mt . mit denselbigen Jm tractat

der Pündtnus stände undt diewyll Jch Nunmehr des Kriegsdiensts glychsam Meines

Handtwerkhs behelffen Muos undt mit keinen andern Mittlen Jm Vatterlandt bis-

hero begabet . " Und so hoffe er denn , sie würden in Anbetracht all

der angeführten Gründe "Mihr undt den Meinigen Jre gunsten undt Gnaden
nit . . . Entziechen " .
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1) Genaues Datum aus der Dorsualnotiz erschlossen.
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